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Großbuchstabe "M" in der Lohnsteuerbe-
scheinigung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

seit 2014 muss der Großbuchstabe „M“ im Lohnkonto aufgezeichnet und in die Lohn-

steuerbescheinigung eingetragen werden, wenn dem Mitarbeiter anlässlich oder 

während einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder einer beruflich veranlassten doppel-

ten Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem 

Dritten eine nach § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG mit dem amtlichen Sachbezugswert zu  

bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde.  

Dies gilt unabhängig davon, ob die Mahlzeit gem. § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG nicht ver-

steuert werden musste, weil dem Mitarbeiter eine steuerfreie (gekürzte) 

Verpflegungspauschale zusteht oder ob der Arbeitgeber die Mahlzeit individuell oder 

nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a EStG mit 25% pauschal besteuert hat. 

Der Großbuchstabe „M“ muss unabhängig von der Anzahl der im Kalenderjahr ge-

währten Mahlzeiten aufgezeichnet und bescheinigt werden.  

Bislang lässt es die Finanzverwaltung zu, dass Arbeitgeber denen gem. § 4 Abs. 3 

LStDV Aufzeichnungserleichterungen im Lohnkonto für die Reisekosten und Vergü-

tungen bei doppelter Haushaltsführung gewährt wurden (weil diese anhand der 

Reisekostenabrechnungen jederzeit prüfbar sind), den Großbuchstaben „M“ nicht 

aufzeichnen und bescheinigen müssen.  

Nach dem BMF-Schreiben vom 27.09.2017 (Az: IV C5 - S 2378/17/10001) wird diese 

Übergangsregelung nochmals, aber letztmalig bis zum 31.12.2018 verlängert. Ab 

01.01.2019 müssen dann alle Arbeitgeber den Großbuchstaben „M“ bescheinigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Weber        Kersten Weißig 

Steuerberaterin         Steuerberater 
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Disclaimer 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den 

Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausfüh-

rungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit 

noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. 

Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen 

zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte 

an Ihren WTS-Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 




